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Urheberrecht an Bauwerken . 391
11. Die auf Bauwerke bezüglichen Beſtimmungen desReichsgeſetzes vom 9. Januar 1907 , das Urheberrecht anWerken der bildenden Künſte und der Photographie

betreffend .

( RGBl . S. 7. )
§ 1. Die Urheber von Werken der bildenden Künſte und der

Photographie werden nach Maßgabe dieſes Geſetzes geſchützt .
§ 2. Die Erzeugniſſe des Kunſtgewerbes gehören zu denWerken der bildenden Künſte . Das Gleiche gilt von Bauwerken ,ſoweit ſie künſtleriſche Zwecke verfolgen .Als Wernke der bildenden Künſte gelten auch Entwürfe für Er⸗

zeugniſſe des Kunſtgewerbes ſowie für Bauwerke der im Abſatz 1
bezeichneten Art .

§ 15. Der Urheber hat die ausſchließliche Befugnis , das Werk
zu vervielfältigen , gewerbsmäßig zu verbreiten und gewerbsmäßigmittels mechaniſcher oder optiſcher Einrichtungen vorzuführen ; die
ausſchließliche Befugnis erſtreckt ſich nicht auf das Verleihen . Als
Vervielfältigung gilt auch die Nachbildung , bei Bauwerken und Ent⸗
würfen für Bauwerke auch das Nachbauen .

Auch wer durch Nachbildung eines bereits vorhandenen Werkesein anderes Werk der bildenden Künſte oder der Photographie her⸗vorbringt , hat die im Abſatz 1 bezeichneten Befugniſſe ; jedoch darf er
dieſe Befugniſſe , ſofern der Urheber des Originalwerkes gleichfallsSchutz genießt , nur mit deſſen Einwilligung ausüben .

§ 16. Die freie Benutzung eines Werkes iſt zuläſſig , wenn
dadurch eine eigentümliche Schöpfung hervorgebracht wird .

8 17. Eine Vervielfältigung ohne Einwilligung des Berechtigteniſt unzuläſſig , gleichviel durch welches Verfahren ſie bewirkt wird ;auch begründet es keinen Unterſchied , ob das Werk in einem oderin mehreren Exemplaren vervielfältigt wird .

§ 18. Eine Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch iſt mit Aus⸗
nahme des Nachbauens zuläſſig , wenn ſie unentgeltlich bewirkt wird .

Bei Bildniſſen einer Perſon iſt dem Beſteller und ſeinem Rechts⸗
nachfolger geſtattet , ſoweit nicht ein anderes vereinbart iſt , das Werk
zu vervielfältigen . Iſt das Bildnis ein Werk der bildenden Künſte ,ſo darf , ſolange der Urheber lebt , unbeſchadet der Vorſchrift des Ab⸗
ſatz 1 die Vervielfältigung nur im Wege der Photographie erfolgen .Verboten iſt es, den Namen oder eine ſonſtige Bezeichnung des
Urhebers des Werkes in einer Weiſe auf der Vervielfältigung anzu⸗bringen , die zu Verwechſelungen Anlaß geben kann .

§ 19. Zuläſſig iſt die Vervielfältigung und Verbreitung , wenn
einzelne Werke in eine ſelbſtändige wiſſenſchaftliche Arbeit oder in
ein für den Schul⸗ oder Unterrichtsgebrauch beſtimmtes Schriftwerk
ausſchließlich zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden .
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Auf Werke , die weder erſchienen noch bleibend öffentlich ausgeſtellt

ſind , erſtreckt ſich dieſe Befugnis nicht .
Wer ein fremdes Wernk in dieſer Weiſe benutzt , hat die Quelle ,

ſofern ſie auf dem Werke genannt iſt , deutlich anzugeben .

§ 20 . Zuläſſig iſt die Vervielfältigung von Werken , die ſich
bleibend an öffentlichen Wegen , Straßen oder Plätzen befinden , durch
malende oder zeichnende Kunſt oder durch Photographie . Die Ver⸗

vielfältigung darf nicht an einem Bauwerk erfolgen .
Bei Bauwerken erſtreckt ſich die Befugnis zur Vervielfältigung

nur auf die äußere Anſicht .
Soweit ein Wernk hiernach vervielfältigt werden darf , iſt auch

die Verbreitung und Vorführung zuläſſig .

§ 21 . Eine Vervielfältigung auf Grund der 88 19, 20 iſt nur

zuläſſig , wenn an dem wiedergegebenen Werke keine Anderung vor⸗

genommen wird . Jedoch ſind übertragungen des Werkes in eine
andere Größe und ſolche Anderungen geſtattet , welche das für die

Vervielfältigung angewendete Verfahren mit ſich bringt .

§ 25. Der Schutz des Urheberrechts an einem Werke der
bildenden Künſte endigt , wenn ſeit dem Tode des Urhebers dreißig
Jahre abgelaufen ſind .

Steht einer juriſtiſchen Perſon nach 88 5, 6 das Urheberrecht
zu, ſo endigt der Schutz mit dem Ablaufe von dreißig Jahren ſeit
dem Erſcheinen des Werkes . Jedoch endigt der Schutz mit dem

Ablaufe der im Abſatz 1 beſtimmten Friſt , wenn das Wernk erſt nach
dem Tode desjenigen erſcheint , welcher es hervorgebracht hat .

§ 27. Steht das Urheberrecht an einem Werke mehreren
gemeinſchaftlich zu, ſo beſtimmt ſich, ſoweit der Zeitpunkt des Todes

für die Schutzfriſt maßgebend iſt , deren Ablauf nach dem Tode des

Letztlebenden .

§ 29 . Die Schutzfriſten beginnen mit dem Ablaufe des Kalender⸗

jahrs , in welchem der Urheber geſtorben oder das Werk erſchienen iſt . —

Wegen der Folgen der Rechtsverletzungen ſiehe die 88 3150
des Geſetzes .
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